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83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §2 Abs1;

AWG 1990 §4 Abs1 Z1;

AWG 1990 §4 Abs1 Z2;

AWG 1990 §4 Abs1;

AWG 1990 §7 Abs2;

VerpackV 1996;

Rechtssatz

Es handelt sich bei der Feststellung, ob eine Warenverpackung als Transportverpackung (oder als Verkaufsverpackung)

iSd VerpackV 1996 zu quali zieren ist, nicht um die Feststellung einer Abfalleigenschaft iSd § 4 Abs. 1 Z. 2 AWG 1990,

kommt es doch für die Einstufung einer Sache unter die Regelungen einer nach § 7 Abs. 2 AWG 1990 erlassenen

Verordnung (hier: der VerpackV 1996) nicht darauf an, ob diese Sache den Abfallbegri  des § 2 Abs. 1 AWG 1990 erfüllt.

Die Feststellung nach § 4 Abs. 1 Z. 2 AWG 1990 setzt zwingend voraus, dass es sich bei der zu beurteilenden Sache um

Abfall im Sinn des AWG 1990 handelt (vgl. § 4 Abs. 1 Z. 1 legcit), somit der Abfallbegri  des § 2 Abs. 1 legcit erfüllt ist. Es

ist daher - weil es für den Anwendungsbereich einer Verordnung nach § 7 Abs. 2 AWG 1990 nicht darauf ankommt, ob

die betro ene Sache als Abfall im Sinn des § 2 Abs. 1 AWG 1990 anzusehen ist - eine Feststellung, ob eine Sache die

Voraussetzungen eines in der VerpackV 1996 normierten Tatbestandes erfüllt, nicht auf der Grundlage des § 4 Abs. 1

AWG 1990 zu treffen.
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